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Stellenausschreibung 

Der Abwasserzweckverband Gerswalde sucht ab 01.07.2023 eine 

     

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d) in Vollzeit 

 

Die Stelle ist unbefristet. 

Der Dienstort ist in 17268 Gerswalde.   

 

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen nachstehende Aufgaben: 

- Betrieb, Kontrolle, Instandhaltung und Steuerung der  

  abwassertechnischen Anlagen 

- Dokumentation, Führung von Kontrollbüchern 

- Umsetzung Rufbereitschaft, auch an Sonn-/Feiertagen  

- Behebung technischer Störungen   

- Abstimmungen mit Grundstückseigentümern gemäß dem einschlägigen  

  Satzungsrecht und der Dienstanweisungen     

 

Anforderungen: 

- Ausbildung als Fachkraft für Abwassertechnik oder  

eine Ausbildung mit Berufserfahrung in einem vergleichbaren 

Tätigkeitsfeld 

- PKW und LKW Führerschein, mindestens Klasse C oder aber die 

ausdrückliche Bereitschaft den C-Führerschein bis zum Beginn des 

Arbeitsvertrages erfolgreich zu erlangen 

- selbständiges und umsichtiges Arbeiten 

- Bereitschaft zu Fort-und Weiterbildungen 

- Teamfähigkeit, Sorgfältigkeit, Zuverlässigkeit  

- Technisches Verständnis   

- Kundenorientiertes Auftreten und Handeln 

 

Die Eingruppierung erfolgt nach TVöD.   

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, insbesondere über Qualifikation 

und Ausbildung richten Sie bitte bis zum 31.03.2023 

an den  

          Abwasserzweckverband 

          Bewerbung – Fachkraft Abwassertechnik-  
          z.Hd. Verbandsvorsteher – persönlich -  
          Dorfmitte 14 a  

          17268 Gerswalde 



Der Abwasserzweckverband Gerswalde übernimmt keine Bewerbungskosten, 

Fahrtkosten etc.  

Wenn Sie eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen wünschen, legen Sie bitte 

einen frankierten Rückumschlag bei. 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Ausscheiden einer Vertreterin aus dem Ortsbeirat Klosterwalde 
 
Gemäß § 84 Abs. 1 i. V. m. § 59 Abs. 1 Nr. 1 des Brandenburgischen 
Kommunalwahlgesetzes gebe ich folgendes bekannt: 
 
Frau Kerstin Schulz verzichtet mit Ablauf des 28.02.2023 auf Ihren Sitz im Ortsbeirat 
Klosterwalde. Dieser Sitz bleibt bis zum Ende der Wahlperiode unbesetzt, da es keine 
Ersatzpersonen gibt. 
 
Templin, den 21.02.2023 
 
 
gez. Tim Markwardt 
Wahlleiter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01.03.2023    Amtsblatt für die Stadt Templin       Seite 4 

 

Ankündigung der geplanten Teileinziehung der Straße „Zur Buchheide“  

Nach § 8 des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 28. Juli 2009 GVBl.I/09, Nr. 15, S.358, zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GVBI.I/18, Nr. 37, S.3) beabsichtigt die Stadt Templin, 

die auf ihrem Hoheitsgebiet verlaufende Straße „Zur Buchheide“ in seiner Benutzung 
wie folgt zu beschränken: 

Von der Dargersdorfer Straße bis zum Uckermärkischen Radrundweg (Strand am 
Lübbesee), die Benutzung für den Fahrradverkehr mit der Ausnahme „frei für Anlieger 
und den forstwirtschaftlichen sowie landwirtschaftlicher Verkehr“,  

Die Einziehung soll zum 01.07.2023 in Kraft treten. 

Der Abschnitt ist in der Anlagen 1 zu dieser Ankündigung gekennzeichnet. 

Einwendungen gegen die geplante Teileinziehung können Sie innerhalb von drei 
Monaten nach Bekanntgabe schriftlich erheben. 

Die Einwende sind gegen den Bürgermeister der Stadt Templin, Prenzlauer Allee 

7 in 17268 Templin zu richten. 

Sie können diese Stelle auch aufsuchen und Ihren Einwand schriftlich aufnehmen 

lassen. 

 

Templin, den 01.03.2023 

 

gez. Detlef Tabbert 

Hauptamtlicher Bürgermeister  

 

http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/land_bb_bravors_01.a.111.de/GVBl_I_15_2009.pdf
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